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RS OGH 1984/9/18 10Os128/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1984

Norm

StPO §281 Abs3

Rechtssatz

Im Fall der Nichterledigung eines in der Hauptverhandlung gestellten Antrags des Anklägers muß sich dieser zur

Sicherung der Anfechtungsmöglichkeit sofort nach Erkennbarkeit der Verweigerung die Nichtigkeitsbeschwerde

vorbehalten.
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